
berufstätige Frau. Freilich handelt es sich in unserer 
Gesellschaft, die generell die Persönlichkeitsentwicklung 
der Frau fördert (z. B. schon allein über die Schul- und 
Berufsausbildung), nicht um prinzipielle Unterschiede 
zwischen berufstätigen und nichtberufstätigen Frauen. 
Auch die letzteren haben Anteil an der insgesamt posi
tiven Gesamtaussage der befragten Bürger zur Ehe und 
Familie und auch zu den Fragen der Gleichberechtigung. 
Dennoch ist der unmittelbare Einfluß der Berufstätig
keit unverkennbar./ll/

Die Haltung zur Berufstätigkeit ist jedoch in sich diffe
renziert. So eindeutig sie generell bejaht wird, so stark 
sind aber auch die Einschränkungen dazu. Fast muß man 
von einem verbreiteten Leitbild in Gestalt der Teilbe
schäftigung der Frau sprechen (bei Männern etwas mehr 
als bei Frauen) 712/ Hier wirken offenbar sehr wider
sprüchliche Faktoren. Auf der einen Seite drängen die 
zunehmende Qualifizierung, der Wunsch nach vollwer
tiger Mitgliedschaft im Kollektiv, das Interesse an höhe
rem Verdienst und in der Regel auch die Interessen der 
Betriebe nach einer Vollbeschäftigung. Andererseits 
führen die Aufgaben in der Familie — auch die Selbst
anforderungen insbesondere bei der Erziehung der Kin
der —, das Bedürfnis nach kulturvoller Gestaltung des 
Familienlebens, die unterschiedliche Belastbarkeit der 
Frauen und nicht selten der Wunsch des Mannes zu einer 
Verkürzung der Arbeitszeit der Frau. Die Frauen wollen 
die Arbeit nicht nur des Verdienstes wegen, sondern 
auch wegen der Tätigkeit selbst und der Beziehungen 
im Arbeitskollektiv. Doch es gibt nicht nur Zufrieden
heit in der Arbeit./13/ Das kann dazu beitragen, daß die 
Frau es auch als günstig ansieht, wenn sie sich nur 
zum Teil für den Arbeitsprozeß entscheidet und sich 
zugleich voll häuslichen Aufgaben zuwendet und diese 
als eine für sie wichtige Ergänzung betrachtet. Die 
Frauen bemühen sich um Arbeitsteilung in der Familie, 
begrüßen gesellschaftliche Hilfe für sie, z. B. in Gestalt 
der Verkürzung der Arbeitszeit für Frauen mit drei 
und mehr Kindern. Doch diese Maßnahmen bewirken 
wohl auch ein gewisses Festhalten ran der alten Arbeits
teilung in der Familie.

Die Untersuchungen zeigen weiterhin, daß einerseits in 
vielen Ehen mit mehreren Kindern die Gleichberechti
gung gut realisiert ist und sich gerade diese Frauen 
während der Ehe häufig qualifizieren. Andererseits exi
stieren aber Einschränkungen in der beruflichen Ent
wicklung hier und da schon allein auf Grund der Ehe, 
also nicht erst durch die besonderen Aufgaben, die mit 
der Erziehung der Kinder verbunden sind./14/
Die Meinungen und vor allem die Praxis zur Gleichbe
rechtigung sind demnach recht differenziert. Das wider
spiegelt sich auch darin, daß ein Teil der Befragten bei 
fehlender Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau oder 
bei Nichtberufstätigkeit der Frau die Gleichberechtigung 
in ihrer Ehe ganz oder zum Teil in Frage stellt, während 
der andere Teil diese bei der gleichen Sachlage be- 
jaht./15/ Die Erwartungen an gleichberechtigte Bezie
hungen können demnach im einzelnen sehr verschieden 
sein. Die Frauen sind offenbar nach wie vor bereit, im 
Interesse der Familie auch dann Zugeständnisse in bezug 
auf ihre eigene Entwicklung zu machen, wenn keine 
zwingenden Gründe vorliegen. Doch scheint dies insge
samt nicht mehr in dem Umfang der Fall zu sein, wie 
das — auch bereits eingeschränkt — Männer von ihnen 
noch erwarten.
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Staatlich-rechtlicher Einfluß auf den Prozeß der Ausprä
gung der Gleichberechtigung

Die hier skizzierten Erscheinungen weisen darauf hin, 
daß für den weiteren staatlich-rechtlichen Einfluß auf 
den Prozeß der Entwicklung gleichberechtigter Bezie
hungen zwischen Mann und Frau folgende wesentliche 
Ausgangspunkte zu beachten sind:
— Die Entwicklung der Beziehungen in der Ehe als 

solche der Partnerschaft, der Gegenseitigkeit, der Ge
meinsamkeit, also der Gleichberechtigung als ein 
Weg und eine Voraussetzung für die allseitige Entfal
tung der Persönlichkeit von Mann und Frau;

— die differenzierte Gestaltung dieser Entwicklung 
nicht nur schlechthin entsprechend der Individua
lität jeder Ehe, sondern auch in bezug auf das 
Niveau der Beziehungen zwischen den Partnern und 
seine Wirkungen für die Familienentwicklung (ein
schließlich der Familiengröße), auf die Entwicklung 
der Partner selbst und für die Stabilität ihrer Bezie
hungen;

— die Anlage aller Probleme der Familienentwicklung 
(z. B. Fragen der Familiengröße, der Stabilität der 
Ehe, der Entwicklung der Frau im Beruf) in den Mei
nungen der Jugendlichen und ihre Widerspiegelung 
in den Auffassungen der verheirateten Bürger.

Alle Probleme, die in der Familienentwicklung auftre- 
ten, Sind aufs engste miteinander verknüpft und haben 
zur neuen gesellschaftlichen Stellung der Frau einen 
ganz besonders engen Bezug. Mithin erweist sich, daß 
der in Art. 38 der Verfassung der DDR statuierte Grund
gedanke, daß die weitere Realisierung der Gleichberech
tigung der Frau zu den wichtigsten Garantien für die 
Verwirklichung des Grundrechts der Bürger auf För
derung von Ehe und Familie durch den Staat gehört, 
auch in Zukunft die staatlich-rechtliche Einflußnahme 
auf die Bürger bestimmen muß. Die dort verankerte 
Einheit von Frauen- und Familienförderung verlangt 
die unbedingte Weiterverfolgung der bisher wichtigsten 
Aufgabe der Frauenförderung: die Weiterentwicklung 
der Stellung der Frau im Beruf. Das bedeutet die schritt
weise Verbindung der bisherigen Maßnahmen auf die
sem Gebiet mit solchen, die auf die Familienentwicklung 
in ihrer Komplexität Einfluß nehmen. Die Forderung 
des VIII. Parteitages der SED, schrittweise jene Pro
bleme zu lösen, „von denen es abhängt, ob eine Frau von 
ihren gleichen Rechten auch in vollem Umfange Ge
brauch machen kann“/16/, verlangt u. a., in der Rechtset
zung, in der Rechtspropaganda und in der gesamten 
Öffentlichkeitsarbeit stärker die Gleichberechtigung 
über die Einflußnahme auf die Partnerbeziehungen 
durchzusetzen.

So wie die Gestaltung der Ehe als harmonische Gemein
schaft nur durch beide Ehegatten möglich ist, so wie 
die Ehe ihren spezifischen Einfluß auf die Persönlich
keitsentwicklung der Frau nur durch das Zusammenwir
ken beider Ehegatten entfalten kann, so muß auch der 
Einfluß der Gesellschaft auf beide Ehegatten gerichtet 
sein. Die Probleme der Gleichberechtigung können bei 
dem erreichten Entwicklungsstand unserer Gesellschaft 
(und bei einer unter den Bedingungen der Gemein
schaftserziehung von Jungen und Mädchen aufgewach
senen jungen Generation) nicht mehr in erster Linie als 
ein Fordern der Frau nach Veränderungen im Verhalten 
des Mannes und als ein Reagieren des Mannes auf diese 
Forderungen verstanden werden. Die Gestaltung gleich
berechtigter Beziehungen ist heute immer mehr eine 
Frage der übereinstimmenden gegenseitigen Erwar
tungen, des gegenseitigen Gebens und Nehmens der
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